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Der Hauptversammlung wird unter Tagesordnungspunkt 11 vorgeschlagen, die Gesell-

schaft zu Erwerb und Verwendung eigener Aktien zu ermächtigen. Der Vorstand soll für 

den Zeitraum von zwei Jahren, also bis zum 29. April 2027, ermächtigt werden, Aktien 

der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung zu erwerben, einzuziehen und/oder zu verwenden.  

Der Erwerb soll über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Kaufangebot 

möglich sein. Dadurch wird der Gesellschaft größere Flexibilität eingeräumt. Der aktien-

rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist dabei zu beachten. Der Erwerb über die 

Börse erfasst den Erwerb in allen Marktsegmenten im In- und Ausland, in denen ein 

Börsenpreis zustande kommt. Für das öffentliche Kaufangebot gelten die folgenden 

Maßgaben: Sofern ein Kaufangebot überzeichnet ist, soll die Zuteilung nach dem Ver-

hältnis der Beteiligungen der andienenden Aktionäre zueinander erfolgen. Die Möglich-

keit zur kaufmännischen Rundung dient der Vermeidung rechnerischer Bruchteile von 

Aktien. Insoweit kann die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwer-

benden Aktien so gerundet werden, dass abwicklungstechnisch der Erwerb ganzer 

Aktien dargestellt werden kann. Außerdem soll es möglich sein, eine bevorrechtigte 

Annahme geringer Stückzahlen (bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär) 

vorzusehen. Diese Möglichkeit dient insbesondere dazu, kleine Restbestände zu 

vermeiden. 

Der Vorstand soll durch die Hauptversammlung ermächtigt werden, die erworbenen 

eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die vorge-

schlagene Ermächtigung sieht dabei entsprechend § 237 Absatz 3 Nummer 3 des 

Aktiengesetzes vor, dass der Vorstand die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung 

einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der 

anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der 

Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der sich verändernden 

Anzahl der Stückaktien anzupassen.  

Die Gesellschaft soll darüber hinaus in die Lage versetzt werden, die erworbenen eige-

nen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts als Gegenleistung im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unter-

nehmensteilen, Betrieben oder Anteilen an Unternehmen anzubieten. Eigene Aktien sind 

als Akquisitionswährung ein wichtiges Instrument. Für die Gesellschaft können sie eine 

günstige Finanzierungsmöglichkeit darstellen. Von Veräußerern werden sie vielfach als 

Gegenleistung verlangt. Mit der entsprechenden Ermächtigung soll die Gesellschaft in 

die Lage versetzt werden, Akquisitionen, bei denen die Gegenleistung ganz oder teil-

weise in Aktien besteht, schnell und flexibel durchführen zu können, insbesondere ohne 

die zeitlich häufig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung. Die Verwendung 

eigener Aktien für Akquisitionen hat für die Altaktionäre zudem den Vorteil, dass ihr 

Stimmrecht im Vergleich zu der Situation vor Erwerb der eigenen Aktien durch die 

Gesellschaft nicht verwässert wird. Zurzeit gibt es keine konkreten Akquisitionsvorhaben, 

für die eigene Aktien verwendet werden sollen. 

§ 71 Absatz 1 Nummer 8 Satz 4 des Aktiengesetzes gestattet es dem Vorstand, die 

erworbenen eigenen Aktien über die Börse zu veräußern. Darüber hinaus soll die Haupt-

versammlung den Vorstand ermächtigen, die erworbenen eigenen Aktien durch ein 

Angebot an alle Aktionäre oder in anderer Weise zu veräußern. 

Die Gesellschaft soll in der Lage sein, unter den Voraussetzungen des § 186 Absatz 3 

Satz 4 des Aktiengesetzes die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des 

Bezugsrechts anders als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre gegen 

Barzahlung zu veräußern. Damit soll es der Gesellschaft insbesondere ermöglicht 

werden, kurzfristig Aktien der Gesellschaft auszugeben. Die vorgeschlagene Ermächti-

gung dient damit der Sicherung einer dauerhaften und angemessenen Eigenkapital-

ausstattung der Gesellschaft. Voraussetzung ist, dass der Veräußerungspreis den 

Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft mit gleicher Ausstattung nicht wesentlich im 

Sinne des § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unterschreitet. Der Vorstand wird 

einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 

vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Der auf die zu 

veräußernden Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf insgesamt 

10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschluss-

fassung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerechnet, die (i) während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung anderweitig unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes ausgegeben werden oder 

(ii) die zur Bedienung von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes begebenen 



3 

 

Rechten, die zum Bezug von Aktien berechtigen oder verpflichten, ausgegeben werden 

oder auszugeben sind. Durch die Begrenzung der Zahl der zu veräußernden Aktien und 

die Verpflichtung zur Festlegung des Veräußerungspreises der neuen Aktien nahe am 

Börsenkurs werden die Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen 

geschützt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die von der Gesellschaft zu erzielende 

Gegenleistung angemessen ist. 

Sofern Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bestehen, kann es sinnvoll sein, die 

sich aus solchen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ergebenden Rechte auf 

den Bezug von Aktien nicht durch eine Kapitalerhöhung, sondern ganz oder teilweise 

durch eigene Aktien zu bedienen. Deshalb wird eine entsprechende Verwendung der 

erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts vorgesehen. Bei der 

Entscheidung darüber, ob eigene Aktien geliefert werden oder ein bedingtes oder 

genehmigtes Kapital ausgenutzt wird, wird der Vorstand die Interessen der Gesellschaft 

und der Aktionäre sorgfältig abwägen.  

Soweit eigene Aktien im Wege des Angebots an alle Aktionäre veräußert oder im Fall 

einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht ausgegeben werden, soll die Möglichkeit 

bestehen, den Inhabern von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen Bezugsrechte 

auf Aktien der Gesellschaft in dem Umfang einzuräumen, in welchem sie nach Ausübung 

des Wandlungs- oder Optionsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- oder Options-

pflicht solche Bezugsrechte hätten. Der darin liegende Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre hat den Vorteil, dass der Wandlungs- oder Optionspreis für die bereits 

ausgegebenen Wandel- oder Optionsanleihen nicht zum Zweck des Verwässerungs-

schutzes ermäßigt werden muss, so dass der Gesellschaft in diesem Fall bei Ausübung 

der Wandlungs- oder Optionsrechte oder bei Erfüllung der Wandlungs- oder Options-

pflichten insgesamt mehr Mittel zufließen. Der Vorstand wird über die Ausübung der 

vorgeschlagenen Ermächtigung und die Verwendung erworbener eigener Aktien im 

Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens entscheiden. 

Die Gesellschaft soll weiterhin in die Lage versetzt werden, unter Ausschluss des 

Bezugsrechts eigene Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 

Belegschaftsaktienprogrammen zu verwenden, indem die erworbenen eigenen Aktien 

unter diesen Belegschaftsaktienprogrammen bezugsberechtigten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern zum Erwerb angeboten oder übertragen werden. Die Nutzung 

eigener Aktien hat den Vorteil, dass sie kostengünstig und wenig aufwändig ist. Sie 

erhöht außerdem die Flexibilität der Gesellschaft. Zudem erlaubt es die Nutzung 

erworbener eigener Aktien, das sonst unter Umständen bestehende Kursrisiko zu 

kontrollieren und vermeidet einen ansonsten eintretenden Verwässerungseffekt.  

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung der 

Ermächtigung berichten. 

 

Essen, im März 2025  

RWE Aktiengesellschaft  

Der Vorstand  

 

 

(Dr. Markus Krebber) 

 

 

(Dr. Michael Müller)   (Katja van Doren) 

 



 


